
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Möglichkeit der Einrichtung von Übermittlungssperren nach dem 

Bundesmeldegesetz 

 

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner hat nach den Vorschriften des 

Bundesmeldegesetzes (BMG) die Möglichkeit, einzelnen, regelmäßig durchzuführenden 

Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen. 

 

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 

Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören. Sie können der 

Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG in Verbindung mit  

§ 42 Abs. 2 BMG widersprechen.  

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. 

a. bei Wahlen und Abstimmungen. Sie können der Datenübermittlung gemäß  

§ 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.   

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk. Sie können der 

Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG 

widersprechen. 

D) Wiederspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage. Sie 

können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit  

§ 50 Abs. 3 BMG widersprechen. 

 

Einwohnerinnen und Einwohner, die mit der Übermittlung ihrer Daten insgesamt oder 

einzeln nicht einverstanden sind, können dies der Verbandsgemeinde Flechtingen, 

Lindenplatz 11-15, 39345 Flechtingen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 

mitteilen. 

 

Einwohnerinnen und Einwohner, die eine derartige Erklärung bereits früher bei dieser 

Meldebehörde abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern. Der Widerspruch 

gilt bis zur Aufhebung unbefristet. 

 

 


